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Beschluss
auf Verlängerung und Änderung der 
Beschlüsse des Walliser Staatsrates über die 
Allgemeinverbindlicherklärung des 
Gesamtarbeitsvertrages für das Autogewerbe 
des Kantons Wallis

vom 17.05.2023

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern)
Neu: -
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Wallis

eingesehen Artikel 7 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Allgemeinver-
bindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen vom 28. September 1956;

eingesehen Artikel 30 des Kantonalen Arbeitsgesetzes vom 12. Mai 2016 
(kArG);
eingesehen den Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung folgender Verbän-
de:
- die Walliser Sektion des Autogewerbeverbandes der Schweiz (AGVS) ei-
nerseits und
- die Interprofessionelle Christliche Gewerkschaft Wallis (SCIV),
- die Gewerkschaft UNIA sowie
- die Gewerkschaft SYNA anderseits;
eingesehen die Veröffentlichung des Antrages auf Allgemeinverbindlicher-
klärung im Amtsblatt  des Kantons  Wallis  Nummer RE-VS35-0000000049 
vom 21.  März 2023,  angezeigt  im Schweizerischen Handelsamtsblatt  Nr. 
AB04-0000000146 vom 31. März 2023;
erwägend, dass gegen diesen Antrag keine Einsprachen erhoben wurden;
auf Antrag des für das Sozialwesen zuständigen Departements,

beschliesst:
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I.
Der Erlass Beschluss auf Verlängerung und Änderung der Beschlüsse des 
Walliser Staatsrates über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtar-
beitsvertrages für das Autogewerbe des Kantons Wallis1) wird als neuer Er-
lass publiziert.

Art.  1
1 Die Beschlüsse des Staatsrats vom 24. März 20212) und vom 6. April 2022 
3) über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrags für das 
Autogewerbe des Kantons Wallis werden verlängert.
2 Die in der Beilage wiedergegebenen Bestimmungen, die den oben erwähn-
ten Gesamtarbeitsvertrag ändern,  werden allgemeinverbindlich erklärt,  mit 
Ausnahme jener, welche normal gedruckt sind.

Art.  2
1 Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für das gesamte Gebiet des Kantons 
Wallis für Arbeitsverhältnisse zwischen:
a) einerseits Arbeitgebern, Betrieben oder Betriebsteilen, die mit leichten 

und/oder schweren Fahrzeugen handeln, und/oder Ersatz- oder Ein-
zelteile und/oder Zubehör verkaufen und installieren, leichte und/oder 
schwere Fahrzeuge unterhalten und/oder reparieren, an diesen Fahr-
zeugen  elektrische  und/oder  elektronische  Arbeiten  ausführen,  eine 
Waschanlage für solche Fahrzeuge betreiben, eine Tankstelle betrei-
ben, eine Karosseriewerkstatt  betreiben, deren Haupttätigkeit  jedoch 
eine der oben aufgeführten ist;

b) und andererseits, allen Arbeitnehmern der oben erwähnten Arbeitge-
ber, welche im Monats- oder Stundenlohn bezahlt  werden, mit Aus-
nahme der  Verantwortlichen von Unternehmen (Eigentümer,  Gesell-
schafter, Mehrheitsaktionäre) und der Lehrlinge.

2 Ausgenommen sind selbstständige Karosseriewerkstätten,  Industrie-  und 
Handelsunternehmungen  sowie  deren  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitneh-
mer, welche für ihren eigenen Gebrauch über eine Reparaturwerkstatt für 
Motorfahrzeuge verfügen und die Unternehmungen die sich vorwiegend mit 
dem Handel, der Montage und der Wartung von Reifen beschäftigen.

1) SGS -
2) Amtsblatt des Kantons Wallis Nr. 16 vom 23. April 2021
3) Amtsblatt des Kantons Wallis Nr. 19 vom 13. Mai 2022
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Art.  3
1 Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV über die mini-
malen Arbeits- und Lohnbedingungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des-
Bundesgesetzes über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer (EntsG) und Artikel 1 und 2 der dazugehörigen Verordnung 
(EntsV) sind ebenfalls anwendbar auf Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz, 
aber ausserhalb des Kantons Wallis sowie deren Arbeitnehmer, sofern sie 
Arbeiten im Kanton Wallis ausführen. Die paritätische Kommission des GAV 
ist zuständig für die Überwachung der Anwendung der allgemeinverbindlich-
erklärten Bestimmungen.

Art.  4
1 Arbeitgeber,  die  seit  dem 1.  Januar  2023 ihren  Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern eine generelle Lohnerhöhung gewährt haben, können diese 
an die generelle Lohnerhöhung nach Artikel 7 Absatz 2 des Anhangs zum 
Gesamtarbeitsvertrag anrechnen.

Art.  5
1 Die  Abrechnungen  der  Vorpensionierungskasse  (Art.  24  GAV)  und  des 
Berufsbeitrages (Art.  33 GAV) sind jährlich der Dienststelle für Arbeitneh-
merschutz  und  Arbeitsverhältnisse  zu  unterbreiten.  Diese  Abrechnungen 
sind zusammen mit einem von einer anerkannten Revisionsstelle erstellten 
Bericht einzureichen. Die vorgenannte Dienststelle kann zudem die Einsicht 
weiterer Belege und zusätzliche Auskünfte verlangen.

Art.  6
1 Der Staatsrat stellt fest, dass es keine Einsprache gibt.

Art.  7
1 Die Kosten des Verfahrens werden von den Vertragsparteien getragen, die 
dafür solidarisch haften.

II.
Keine Fremdänderungen.
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III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Dieser Beschluss, eidgenössisch genehmigt, tritt am ersten Tag des Monats 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Wallis in Kraft, mit 
Wirkung bis zum 31. Dezember 20241).

Sitten, den 17. Mai 2023

Der Präsident des Staatsrates: Christophe Darbellay
Der Staatskanzlerin: Monique Albrecht

1) Genehmigt durch das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und For-
schung (WBF) am 6. Juni 2023 und verröffentlicht im Amtsblatt des Kantons Wallis 
vom 23. Juni 2023.
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a����������a]�jM����ba�����l]m�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��]�H�no_ỲHa�b�]�H�W_Hq̀�
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